
                          

 

 

 

 

 

       

     

     

       

       

            

 

            

          

             

               

            

           

   

           

             

              

          

               
           

            

           

           

        

             

          

  

             
             

          

           

             

           

           

          

Stellu g ahme des Verba ds Deutscher Drehbuchautore  e. V. 

(VDD) zum Diskussio se twurf der Beauftragte  der 

Bu desregieru g für Kultur u d Medie  

E twurf ei es Gesetzes über Maß ahme  zur Förderu g des 

deutsche  Films (Filmfördergesetz – FFG 2017 -2021) 

(Anmerkun : zur leichteren Lesbarkeit wurde im Fol enden das  enerische Maskulinum verwendet.) 

1. Neuausrichtu g der Drehbuchförderu g ist der richtige Schritt: Gute Drehbücher si d der 

Rohstoff der Filmi dustrie u d die DNA ei es hohe deutsche  Markta teils 

Der VDD be rüßt ausdrücklich, dass in der bisheri en Branchendiskussion zur FFG-Novelle für die 

Periode von 2017 – 2021 und schließlich auch in der Aus estaltun  des vorlie enden 

Diskussionsentwurfs der BKM die besondere Bedeutun  der Stoffentwicklun  anerkannt wurde. Der 

VDD empfiehlt mit Nachdruck, bei der Neujustierun  des Filmförder esetzes den Entwicklun s-

 edanken konsequent beizubehalten. 

Forschun  und Entwicklun  sichern die Kontinuität und hohe Produktqualität jeder erfol reichen 

Industrie. Sie sind zu leich Innovationsmotor und zentrale Schnittstelle zu den Märkten der Zukunft. 

Durch die Stärkun  der Stoffentwicklun  im FFG wird das Leitbild der Spitzenförderun  am Be inn 

des filmischen Werk- und Wertschöpfun sprozesses implementiert. Die positiven und nachhalti en 

Effekte auf die Gesamtbranche von der Produktion über Verleih und Vertrieb bis zu den Kinos 
können  ar nicht überschätzt werden. Sor fälti e und finanziell  ut aus estattete Stoffentwicklun  

ist die Basis für qualitativ hochwerti e Drehbücher. Diese werden zur Grundla e für außer e-

wöhnliche und publikumswirksame Filme und somit für den an estrebten hohen deutschen Markt-

anteil. Gerade im Bereich der „mittleren Bud ets“ und des zuschauerorientierten Arthouse-Films 

vermutet der VDD hierbei den stärksten Fördereffekt. 

In dieser Hinsicht nimmt der Diskussionsentwurf insbesondere den Impuls des VDD zur drin end 

notwendi en Weiterentwicklun  der Drehbuchförderun  in Form einer zweistufi en Drehbuch- und 

Drehbuchfortentwicklun sförderun  auf. 

Der vorlie ende Gesetzesentwurf kommt hierbei in der Ausformulierun  dem vom VDD in seiner 
Stellun nahme vom März 2015 vor eschla enen Modell sehr nah. Positiv ist, dass die neue 

Drehbuchfortentwicklun  dabei auf das Fundament der bisheri en Drehbuchförderun  als wichti e, 

leicht reformierte Seed-Förderun  er änzend aufsetzen kann. Die Breitenförderun  am Anfan  bleibt 

unverzichtbar, um die notwendi e Auswahl an Autoren und Stoffen zu  arantieren. Die neue 

Perspektive einer Mehrstufen-Förderun  innerhalb der FFA kann auch hier zuschauer- und 

marktorientierte Entscheidun en stärken, ohne dabei den Aspekt des kulturell Besonderen zu 

vernachlässi en, für den der deutsche Film weiterhin stehen soll. 
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Mit der Drehbuchfortentwicklun  entsteht jetzt ein zusätzliches Instrument, das sich durch die 

Spitzenförderun  aus ewählter Projekte zur Drehreife und unter der Voraussetzun  an emessener 

zeitlicher und finanzieller Ausstattun  vollständi  auf die Stei erun  der Qualität konzentrieren kann. 

Die Entwicklun  eines  uten Drehbuchs ist die Phase der Filmherstellun  mit dem  erin sten 

finanziellen Risiko und  leichzeiti  mit der  rößten Hebelwirkun  auf den wirtschaftlichen und 

künstlerischen Erfol  der Filmproduktion. Der VDD sieht es daher als  roßen Fortschritt, dass für das 

neue Modell der Drehbuchförderun  auch eine entsprechende Anhebun  des FFA-Etatansatzes 

vor esehen ist. Die jetzt vor eschla enen 4% lie en zwar noch unter dem Vorschla  des VDD, sind 

aber ein erfreuliches Si nal von BKM und Branche zur Anerkennun  der Bedeutun  des Drehbuchs. 
Um die  ewünschten Effekte in der Stoffentwicklun  realisieren zu können, sollte dieser Etatansatz 

aber auf keinen Fall unterschritten werden. 

Eine Neu estaltun , die dem Diskussionsentwurf fol t, würde die Drehbuchentwicklun  und damit 

den deutschen Film stärken. Aus Sicht des VDD ein wichti er Schritt in die richti e Richtun ! 

Trotz aller zu würdi enden positiven Ansätze des Gesetzes  ibt es eini e Punkte, an denen wir noch 

Verbesserun sbedarf sehen. 

2. A regu ge   zur weitere   Ausgestaltu g des  Diskussio se twurfs  

2.1. Drehbuchforte twicklu g 

2.1.1 (§ 60 (4)) Kei e A reche barkeit auf Projektfilmförderu g 

Der unter 1.1. beschriebene deutliche Fortschritt für die zukünfti e Drehbuchentwicklun  wird leider 

durch die Tatsache  etrübt, dass die Drehbuchfortentwicklun  auf die Projektfilmförderun  

an erechnet werden soll. Die FFA sollte die Projekte, die sie erfol reich durch die 

Drehbuchentwicklun   eführt hat, in den weiteren Phasen der Förderun  ebenso mit Nachdruck 

stärken. Eine Anrechnun  der Förderun  in der Projektfilmförderun  und die damit verbundene 

Verrin erun  der Gesamtsumme der projektbezo enen Fördermittel bedeutet  enau das Ge enteil. 

Sie schwächt die neu ein eführte Drehbuchfortentwicklun sförderun , weil sie somit ins esamt 

keine zusätzlichen Mittel pro Projekt freimacht, sondern nur Mittel vorzieht. 

Wir bitte , §60 (4) ersatzlos zu streiche . 

2.1.2 (§ 115) Auszahlu g der Fördersumme a  Hersteller u d Autore  

Um die Teambildun  zu verstärken und die neue Drehbuchfortentwicklun  durch ehend auf eine 

mö lichst fundierte Basis zu stellen, schla en wir vor, Hersteller UND AutorInnen  emeinsam zu 

Zahlun sempfän ern zu machen. Damit ist  ewährleistet, dass die Hauptverantwortlichen an der 

Buchentwicklun  sich über  eei nete Schritte abstimmen. 

2.2 (§28 (1)) Mehr E twicklu gszeit durch Verlä geru g der Abruffrist vo  Refere zmittel  

Der Produzent ist z. Zt. noch verpflichtet, seine Referenzmittel zwei Jahre nach dem Erlass des 

Förderbescheids abzurufen. Dies führt oft dazu, dass Drehbücher in Produktion  ehen, die noch nicht 

wirklich bis zur Drehreife entwickelt sind. Um dies zu vermeide , schlage wir i  §28(1) ei e 

Verlä geru g der Frist vo zwei auf drei Jahre vor. 
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2.3 Bi du g erfolgreicher professio eller Autore  a  de  Ki obereich 

2.3.1 (§ 74 f.) Beteiligu g der kreative  Urheber ei es Films a  der Refere zfilmförderu g 

Wie in unserer ersten Stellun nahme zur aktuellen FFG-Novellierun  aus eführt, ist der VDD sehr an 

der Entwicklun  eines Modells interessiert, das die Auszahlun  von Referenzmitteln an die zentralen 

kreativen Urheber des Films ermö licht. 

Wie dort her eleitet, sor en Referenzmittel für Autoren und Re isseure für eine qualitative 

Sortierun  im Markt und ermö lichen Kino-Karrieren unabhän i  von Gremienentscheidun en, aber 

 ebunden an den Faktor „Erfol “. 

Zur Zeit wenden sich Talente nach hoffnun svollen – und häufi  auch  eförderten - ersten Versuchen 
wieder vom Kino ab und arbeiten für das Fernsehen, weil sie dort ein „sicheres“ Einkommen, 

zumindest aber die Mö lichkeit kontinuierlicher Arbeit erwartet. Es  ilt, den „brain drain“ zu 

verhindern und die besten erzählerischen und visuell- estalterischen Talente an das Kino zu binden 

und ihnen die Weiterentwicklun  und Aus estaltun  ihrer filmischen Sprache zu ermö lichen. 

Wir schla en eine Zuweisun  der Referenzmittel auch an die kreativen Filmschaffenden vor. 

Erfol reiche Filmemacher an das Kino zu binden, wäre der unmittelbare Vorteil einer solchen 

Referenzmittel-Ausschüttun  auch an Autoren und Re isseure. 

2.3.2 Beteiligu g der kreative  Urheber am Filmerfolg 

2.3.2.1 (§ 128 (2)) Beha dlu g vo  Nachvergütu gsa sprüche  bei der Rückzahlu g vo  

Projektfilmförderu g 

Der  esetzliche Anspruch der Urheber auf Erlösbeteili un en an erfol reichen Filmen ( emäß § 32 

und § 32a UrhG) ist ein aktuelles Verhandlun sthema zwischen Urhebern und Herstellern. 

Erlösbeteili un en der Urheber sind nicht nur das Ent elt für urheberrechtliche Ansprüche – 

vielmehr werden durch Erlösbeteili un en insbesondere Autoren im Erfol sfall in die La e versetzt, 
die kreative Phase der Stofffindun  und Ideeenentwicklun  zu finanzieren. Erlösbeteili un en tra en 

somit auch zu einer Bindun  herausra ender Talente an den Kinobereich bei. 

Die Auszahlun  der daraus fol enden Nachfol ever ütun en an die Urheber ist im § 128,2 derzeit 

nicht vor esehen. Wir fordern daher erneut, dass die Nachver ütun  für Urheber zukünfti  in den 

Rückzahlun sbedin un en  ere elt werden sollte. Diese später anfallenden Ver ütun en für 

Urheber durch die Produzenten sollten  rundsätzlich Vorran  vor dem Til un s rundsatz erhalten. 

2.3.2.2 Frühere Erlösbeteiligu g der Urheber durch frühere Erlösbeteiligu g der Produze te  

Der VDD hat we en der unter 2.3.2.1  enannten Gründe auch Interesse an einer mö lichst frühen 

Beteili un  der Autoren an den Umsätzen aus der Kinoverwertun . Als mö liche Lösun  hierfür 

wurde im Anhörun sverfahren diskutiert, dass die Filmproduzenten entsprechend früher an den 

Kinoerlösen beteili t werden. Unter dem Stichwort Erlöskorridor soll verbindlich  ere elt werden, 

dass aus diesen Produzentenerlösen auch Anteile an die Urheber weiter ereicht werden. 

Allerdin s: Eine derarti e verbindliche Re elun  oder Vorabsprachen über die Aufteilun   ibt es 
derzeit speziell für Autoren nicht. Auch muss das Thema der Produzenten-Urheber-Beteili un  im 

Kontext der all emeinen Ziele des FFGs und der besonderen wirtschaftlichen Situation der Verwerter 

betrachtet werden. 

Der VDD würde daher empfehlen, diesem für Produzenten und Urheber wichti en Thema Raum für 

eine intensivere Erörterun  zu  eben und es als noch zu  estaltendes Thema der aktuellen FFG-

Novelle mitzuführen. 
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2.4 (§ 105 (2)) Erleichteru g des Zuga gs für erfolgreiche Autore zum Ki obereich 

Wir erneuern auch in diesem Punkt eine Forderun  aus unserer ersten Stellun nahme, die eine 

Neujustierun  der Antra skriterien zu unsten erfahrener und erfol reicher TV-Autoren anstrebt. 

Das deutsche Kino braucht fähi e und professionelle Autoren. Professionelle Autoren brauchen, um 

auf Dauer auf hohem Niveau schöpferisch täti  sein zu können, nachhalti en Erfol . Nachhalti en 

Erfol  und damit finanzielle Absicherun  erzielen Drehbuchautoren in Deutschland in der  roßen 

Mehrheit mit Arbeiten für das Fernsehen. Zu weni e dieser professionellen Autoren finden den We  

zum Kino, dem damit immenses Erzählpotenzial verloren  eht. 

Deshalb schla en wir erneut vor, dass die Antra steller nicht mehr zwei aus ewertete Kinofilme 
vorweisen müssen, um ohne Produzenten einreichen zu können, sondern dass verfilmte Drehbücher 

zu mindestens zwei pro rammfüllenden Filmen, also Fernseh- sowie Kinofilm, ausreichend sind. 

Damit könnte ein erfol reicher Komödien-, Krimi-, Historien-, oder Eventfilm-Autor, der bisher nicht 

fürs Kino  eschrieben hat, auch ohne einen Produzenten Drehbuchförderun  beantra en und das 

Kino mit jener Storyteller-Qualität bereichern, die es drin end benöti t. 

Der VDD fordert daher die stärkere Öffnun  der Drehbuchförderun  für professionelle TV-Autoren. 

Wir  ehen davon aus, dass diese Öffnun  ins esamt zur Anhebun  der Qualität und 

Publikumswirksamkeit der ein ereichten Drehbücher führen wird. 

2.5 Besetzu g der Gremie  u d Ausschüsse 

2.5.1 (§ 10 (1)) Verklei eru g der Vergabeausschüsse, Beibehalte  der Regelu ge  für KIS u d RLK 

Grundsätzlich stimmt der VDD einer Verkleinerun  der Ver abe remien zu. Bei den Ausschüssen 

halten wir sie nicht für zielführend. Unsere Erfahrun  in der KIS oder der Richtlinienkommission zei t, 

dass die bestehende Re elun  uns immer zu interessanten und weiterführenden Er ebnissen  eleitet 

hat. Die Verwaltun sratsbeschlüsse konnten bisher auf der Basis eine aus dem  esamten Spektrum 

der Branche heraus  eführten Diskussion vorbereitet werden. Die Entscheidun sfindun  im 

Verwaltun srat wurde entsprechend verkürzt. 

2.5.2 (§ 21 (2) u d (3)) Kei e Bevorzugu g vo  Verwerter  

Bei den Ver abe remien be rüßen wir die Pool-Lösun . Allerdin s halten wir die Anzahl der Pool-

Mit lieder für zu niedri . Der VDD schlä t für die Kommission für Drehbuch- und 

Projektfilmförderun  mindestens 30 Pool-Mit lieder vor. Eine Bevorzu un  der Verwerter scheint 

uns hierbei nicht an emessen bzw. so ar kontraproduktiv, da die Beurteilun  und Be leitun  von 

Drehbüchern Spezialwissen voraussetzt, das eher im kreativen und produzentischen Bereich zu 

finden ist. Die Drehbuchentwicklun  sollte als Spitzenförderun  an esehen und auf estellt werden. 

Gleiches  ilt für die Zu an svoraussetzun . Hier  ilt es zu bedenken, dass Vertreter aus Verleih und 

Vertrieb innerhalb weni er Wochen an drei Kinofilmen beteili t sein können, Drehbuchautoren und 

Re isseure dafür aber Jahre brauchen. Man sollte bei der Grundbedin un  von 3 Kinofilmen 

entweder Unterschiede zwischen den Berufs ruppen machen oder das Zulassun skriterium ändern. 

2.6 Geschlechtergerechtigkeit 

2.6.1 (§ 2) Präambel zur Gleichstellu g im FFG 

Der VDD unterstützt Maßnahmen, die dazu führen, den Anteil von weiblichen Filmschaffenden in 

Deutschland anzuheben. Hierzu zählen neben der  eplanten, stufenweise umzusetzenden 

paritätischen Gremienbesetzun  auch die Unterstützun  von Diversitätsstudien mit Mitteln der FFA 

sowie Formulierun en im neuen FFG, durch die diese Zielsetzun  inte raler und selbstverpflichtender 
Bestandteil des FFG und der ausführenden FFA werden kann. 
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Der VDD schließt sich daher dem Vorschla  der Initiative Pro Quote Re ie für die Einführun  einer 

Gleichstellun spräambel in §2 an: 

Para raph 2 Abs. 1 FFG Er änzun  Ziff. 1 

1. Maßnahmen zur Förderun  des deutschen Films sowie zur Verbesserun  der Struktur der 

deutschen Filmwirtschaft durchzuführen. Es wird an estrebt, die Geschlechter erechti keit im 

Medium Film zu erhöhen. 

Para raph 2 Abs. 1 FFG Er änzun  Ziff. 2 

2. die  esamtwirtschaftlichen Belan e der Filmwirtschaft in Deutschland einschließlich ihrer 

Beschäfti ten, wozu auch eine aus e lichene Beschäfti un  der Geschlechter auch in führenden 
Positionen  ehört, zu unterstützen (…) 

Der VDD ermittelt aktuell für den Bereich Drehbuch die Verteilun  von AuMrä en und Forder eldern 

unter Autorinnen und Autoren, um anhand von konkreten Zahlen zu prüfen, inwieweit die La e der 

Drehbuchautorinnen in Deutschland der Situation der Re isseurinnen ver leichbar ist (Re ie-

Diversitätsbericht 2010 – 2013 des BVR). Bereits jetzt hat der VDD die Beschickun  der Drehbuch-

und Ver abekommission paritätisch vor enommen. 

2.6.2 (§ 6 (2)) Ausweitu g des Regelu gsrahme s auch auf Bu destag u d Bu desrat 

Ohne Vorbehalt steht der VDD den konkreten Vorschlä en des Diskussionsentwurfs  e enüber, im 

Bereich der Gremien eine Re elun  zur Geschlechterparität einzuführen. Um eine wirkliche 

Aus ewo enheit zwischen Männern und Frauen in den Gremien herzustellen, sollten in den 

Re elun srahmen aus § 6(2) allerdin s auch Bundesta  und Bundesrat miteinbezo en werden. Die 

Gender erechti keit müsste sich natürlich auch bei diesen Entsendern auf die Stellvertreter beziehen. 

Der Stellvertreter sollte eine andere Geschlechtszu ehöri keit als das Mit lied haben. 

2.7 Stärku g der Ki orefere zförderu g 

Der deutsche Kinofilm wird für das Kino  emacht – diese scheinbare Tautolo ie beschreibt in 

Wahrheit den en en Zusammenhan  zwischen Film- und Kinoförderun . Insbesondere die 

Filmkunsttheater erzielen Aufmerksamkeit für deutsche Filme jenseits des Mainstream und sind 

somit Partner der Kreativen. 

Der VDD empfiehlt daher die Erhöhun  der Kinoreferenzförderun  als nachhalti e Fortführun  der 

Filmförderun . Mit konkurrenzfähi er Ausstattun  und Werbun  soll das deutsche Kino jenes 

wichti e „Sichtfenster für Kreativität“ bleiben, das für einen hohen Marktanteil mit verantwortlich ist. 

3. ( § 33 (3)) Vermeidu g der A we du g der Bu deshaushaltsord u g (BHO) auf das FFG 

Die FFA ist nach § 1 Absatz 1 Satz 2 FFG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie finanziert sich nicht 

aus Steuermitteln, sondern durch die Erhebun  der Filmab abe, einer Sonderab abe aus 

Branchenmitteln, deren Verfassun smäßi keit durch das Bundesverfassun s ericht 2014 bestäti t 

wurde. Daher scheint dem VDD das Vorhaben, die BHO auf das FFG anzuwenden, weder ausreichend 

be ründet noch zielführend. 

Wie unsere Vertreter in den Kontroll remien, dem Verwaltun srat und dem Präsidium, bestäti en, 

führen Vorstand und Mitarbeiter der FFA ihre Geschäfte korrekt. Das Studium der Geschäftsberichte 

 ibt keinen Anlass zur Kla e. Hervorzuheben in Zeiten unsicherer Mittel sind hier die verhältnismäßi  

 erin en Aufwendun en für die Verwaltun . Die Filmab abe sollte in qualitätvolle Filme  esteckt 

werden, nicht in eine Behörde. Das BHO würde wichti e Maßnahmen zur Filmförderun  
einschränken und der FFA die nöti e Flexibilität nehmen, um auf Marktveränderun en zu rea ieren. 
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Der VDD leh t daher §33 (3) u d weitere Bestimmu ge  i  a dere  Paragraphe , die sich auf die 

BHO beziehe , kategorisch ab. 

4. Positive A sätze zur A passu g u d Sicheru g des Abgabeaufkomme s 

Im Diskussionsentwurf sind auch andere Aspekte berücksichti t worden, die nach Überzeu un  des 

VDD den Gestaltun sspielraum der Filmförderun  erhöhen können. 

In dieser Hinsicht be rüßt es der VDD, dass  anz im Sinne einer stabilen finanziellen Zukunftsplanun  

die Potentiale bei den Einzahler ruppen neu analysiert worden sind und durch Neujustierun en der 

Ab abepflicht die bestehenden Potenziale nun mö lichst umfassend aus eschöpft werden können. 

Die Einbindun  in die Ab abepflicht von Anbietern, die im Ausland ansässi  sind, insbesondere im 

VoD-Bereich, ist ein hierbei wichti er Baustein. 

Genauso wie die vor esehene Ab abeerhöhun  insbesondere bei der Gruppe der Fernsehver-

anstalter, die sich  emessen an ihrem Einfluss auf und ihrem direkten und indirekten Nutzen durch 

die Filmförderun  bisher auf zu niedri em Niveau an der Filmförderun  beteili en. Positiv ist hierbei 

auch die Verrin erun  der Kompensationsmö lichkeiten wie anrechenbarer Medialeistun en. 

Sebastia  A drae 

Vorstand  des  VDD  
Mit lied des Verwaltun srats und des Präsidiums der FFA 

(ehem.  Mit lied  der  Ver abe- und  der  Drehbuchkommission  der  FFA)  

Kontakt: 

Verband  Deutscher  Drehbuchautoren  e.V.  

Jan  Herchenröder  

Geschäftsführer  

Charlottenstraße  95  

10969  Berlin  

Tel:  030.25762973  
info@drehbuchautoren.de   
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